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§ 18 WaStG Abgeltung durch den
Bund

WaStG - WasserstralRengesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 15.12.2025

1. (1)Der Bund, vertreten durch den Bundesminister flr Innovation, Mobilitat und Infrastruktur, hat an die
Gesellschaft fur die jahrlichen Ausgaben, die fur die Durchfiihrung und Aufrechterhaltung im 6ffentlichen
Interesse gelegener Betriebszwecke (Planungs- und Uberwachungsaufgaben, Hydrografie, Kennzeichnung der
Wasserstral3e, Datenmanagement und Grundlagen des Messwesens, Verwaltungsagenden der
Donauhochwasserschutzkonkurrenz, Wehraufsicht, den Betrieb von Binnenschifffahrts-Informationsdiensten
(RIS) und standige Binnenschifffahrts-Entwicklungsaufgaben fur das Bundesministerium fur Innovation, Mobilitat
und Infrastruktur) entstehen, ab dem Zeitpunkt ihres Entstehens jahrlich einen Jahrespauschalbetrag in der Hohe
von 5500 000 Euro zu leisten.

(Anm.: Abs. 2 aufgehoben durch Art. 1 Z 6,BGBI. | Nr. 86/2025)

2. (3)Der Bund, vertreten durch den Bundesminister flr Innovation, Mobilitdt und Infrastruktur, kann der
Gesellschaft nach MaRRgabe der im jahrlichen Bundesfinanzgesetz fir diese Zwecke vorgesehenen Mittel
Abgeltungen flr die operative Abwicklung der laufenden WasserstraBenerhaltung sowie von projektbezogenen
Aufgaben zur Verfligung stellen.

3. (4)Zusatzlich zu den Abgeltungen kann der Bund, vertreten durch die Bundesministerin bzw. den Bundesminister
far Innovation, Mobilitat und Infrastruktur, nach Mal3gabe der im jahrlichen Bundesfinanzgesetz fur diese Zwecke
vorgesehenen Mittel eine Erhéhung der Ausgaben unter der Voraussetzung verglten, dass dies trotz sparsamer,
wirtschaftlicher und zweckmaRiger Gebarung der Gesellschaft und unter Bedachtnahme auf
Rationalisierungsmaflinahmen erforderlich ist.

4. (5)Eine vorubergehende Verrechnung noch nicht verbrauchter Mittelzuweisungen des Bundes mit vorlaufigen
Laststanden des Bundes gegentiber der Gesellschaft, die aus unterschiedlichen Abgeltungen nach Abs. 1 und 3

stammen, ist zul3ssig.

In Kraft seit 01.01.2026 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2025/86
file:///

	§ 18 WaStG Abgeltung durch den Bund
	WaStG - Wasserstraßengesetz


